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Im Jahr 2008 wurde die gemeinsame deutsche 
Arbeitsschutz strategie (GDA) etabliert. Sie verfolgt das 
Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltungen der Länder (Gewerbeauf-
sichtsämter, Ämter für Arbeitsschutz) und den Präven-
tionsdiensten der Unfallversicherungsträger (Berufs-
ge nossenschaften, Unfallkassen) weiter zu optimieren 
und gemeinsam mit Arbeitgebern und Beschäftigten, 
Ver bänden und anderen interessierten Kreisen Schwer-
punkte in der Präventionsarbeit zu setzen. Dies soll 
dort erfolgen, wo die größten Ressourcen für die Ver-
besserung des Arbeitsschutzes in Deutschland ge-
sehen werden. Ein solches Handlungsfeld ist das sichere 
Fahren und Transportieren. Noch immer sind die Unfall -
zahlen beim Transport sehr hoch. Jeder dritte Unfall 
geschieht im Zusammenhang mit Fahr- oder Trans-
porttätigkeiten. Bund, Länder und Unfallversiche-
rungsträger haben sich zum Ziel gesetzt, die Häufi g-
keit und die Schwere von Arbeitsunfällen in den 
nächsten Jahren um 25 Prozent zu reduzieren.

Im Rahmen dieses Arbeitsprogramms werden in den 
Jahren 2010 bis 2012 Arbeitsschutzexperten von 
Berufs ge nossenschaften und staatlicher Aufsicht 
arbeitsteilig im Rahmen ihrer Beratungs- und Über-
wachungstätig keiten verstärkt Fragen des innerbe-
trieblichen Transports und des Transports auf Straßen 
ansprechen. Es sind hierzu bundesweit 80.000 Be-
triebsbesuche vorgesehen. Die Experten werden dabei 
abgestimmt und nach der gleichen Methode vorgehen. 
Sie haben hierzu für verschiedene Themengebiete des 
Fahrens und Transportierens Fragen zusammenge-
stellt, die nach ihren Erfahrungen eine besondere 

Relevanz für einen funktionierenden Arbeitsschutz in 
diesem Bereich haben. Die Fragen werden die Experten 
im Rahmen der Betriebsbesichtigungen mit Ihnen er-
örtern und einzelne Punkte auch vor Ort über prüfen. 

Nutzen Sie den Fragenkatalog bereits jetzt. So sind Sie 
bestens vorbereitet, wenn eine der geplanten Betriebs-
besichtigungen ins Haus steht. Der Fragenkatalog 
kann Sie aber auch bei Ihrer betrieblichen Ge fähr dungs-
beur teilung unterstützen. Auch wenn Ihr Betrieb nicht 
aufgesucht wird, können Sie damit einen Beitrag zur 
Erreichung des gemeinsamen Ziels, der Verbesserung 
des Arbeitsschutzes beim innerbetrieblichen Transport 
leisten.

Im Fragenkatalog fi nden Sie zu jeder Frage kurze 
Hinweise, die bei der Beantwortung eine erste Hilfe-
stellung geben. Sie werden bei der Behandlung 
einzelner Fragen auf weitere Quellen, beispielsweise 
auf Vorschriften oder Regeln zum Arbeitsschutz zu-
rückgreifen müssen. Oder Sie lassen sich von Ihren 
innerbetrieblichen Arbeitsschutzexperten, zum 
Beispiel Ihrer Sicherheitsfachkraft oder Ihrem Be-
triebsarzt, beraten. Sie können sich aber auch jederzeit 
an Ihren Präventionsexperten bei der staatlichen 
Arbeitsschutzverwaltung, der Berufsgenossenschaft 
oder der Unfall kasse wenden. 

Besuchen Sie doch auch die Seiten der Kampagne 
»Risiko raus« unter www.risiko-raus.de mit weiteren 
Informa tionen zu Möglichkeiten der Verbesserung der 
Arbeits- und Verkehrssicherheit im Betrieb und im 
Straßenverkehr.

Sicher fahren und transportieren

Dieses und die übrigen Module können Sie sich auch auf der GDA-Website herunterladen: www.gda-portal.de/gdaportal/de/Arbeitsprogramme/Transport-Gespraechsleitfaeden 02/10

http://www.risiko-raus.de
http://www.gda-portal.de/gdaportal/de/Arbeitsprogramme/Transport-Gespraechsleitfaeden


Datum: Betriebs-Nummer:

1
Sind die Kranführer mindestens 18 Jahre alt,  
geeignet, unterwiesen und beauftragt?

Ja

Nein
•	 Wählen	Sie	geeignete	Personen	aus
•	 In	die	Unterweisung	soll	auch	die	Erfahrung	der	

Kranführer einfließen (technische und organisa-
torische Mängel, Beinaheunfälle, Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Sicherheit und Ergonomie)

•	 Bestimmungsgemäßer	Einsatz	von	Hebezeugen	
und Anschlagmitteln (siehe auch Modul 
»Lastaufnahme einrichtungen«)

•	 Schriftliche	Beauftragung	bei	ortsveränderlichen	
Kranen

2
Sind die Kranführer ausgebildet? 
•	 Wählen	Sie	geeignete	Personen	aus
•	 Die	Ausbildung	kann	z.	B.		nach	dem	berufsge-

Ja

Nein

nossenschaftlichen Grundsatz BGG 921 »Aus-
wahl, Unterweisung und Befähigungsnachweis 
von Kranführern« erfolgen

3
Werden für besondere Kraneinsätze individuelle 
Betriebsanweisungen erstellt und betriebs bezogen 
umgesetzt? Zum Beispiel: 

•	 Für	schwierige	Montagearbeiten

Ja

Nein

nicht 
zutreffend

•	 Transport	gefährlicher	Güter
•	 Zusammenarbeit	mehrerer	Krane	
•	 Personentransport
•	 Betrieb	von	Kranen	unter	Windeinwirkung
•	 Rettung	von	Turmdrehkranführern	aus	 

hochgelegenen Steuerständen
•	 Angaben	zum	Untergrund	(z.	B.	Tragfähigkeit,	 

Abstand von Böschungen)

4
Ist sichergestellt, dass zwischen den kraftbetriebe­
nen äußeren Teilen des Krans und Teilen der Umge­
bung ein Sicherheitsabstand nach oben, nach unten 

Ja

Nein

und zu den Seiten von 0,5 m eingehalten wird?
•	 Ausgenommen	sind	Trag-	und	Lastaufnahme-

mittel
•	 Ausgenommen	ist	der	Sicherheitsabstand	zur	

Seite außerhalb des Verkehrs – und Arbeits-
bereiches

•	 Der	Sicherheitsabstand	nach	oben	gilt	nicht	für	
Schienenlaufkatzen, Deckenkrane und flur-
bediente Krane ohne Bühnen, Laufstege oder dgl. 
auf der Kranbrücke, Stromzuführungen und  
deren Stützen

5
Ist sichergestellt, dass am Kran dauerhaft und 
leicht erkennbar Angaben über die höchstzu­
lässigen Belastungen vorhanden sind? 

Ja

Nein

•	 Angaben	der	Tragfähigkeit,	z.	B.	Lastendiagramm	
bei Auslegerkranen

•	 Es	ist	sichergestellt,	dass	das	Gewicht	der	zu	
transportierenden Last bekannt ist

6
Ist sichergestellt, dass Aufstiege nicht durch  
unbefugte Personen benutzt werden?

Ja

Nein
•	 Aufstiege	durch	Zugangsverbot	kennzeichnen
•	 Zugänge	(z.	B.	bei	Automatikbetrieb)	absperren

nicht 
zutreffend



Datum: Betriebs-Nummer:

7
Bestehen klare Regelungen zur Verfahrensweise  
z. B. bei Störungsbeseitigung, Wartung und 
Reparatur?

Ja

Nein

•	 Personenkreis	festlegen
•	 Unterweisung	der	beauftragten	Personen
•	 Erstellung	von	Betriebsanweisungen	 

(z. B. Abschalten und gegen unbeabsichtigtes 
Wiedereinschalten sichern, Anfahren durch 
Nachbarkran)

8
Sind Steuereinrichtungen und der Not­Halt (Kran­
schalter) eindeutig (sinnfällig) gekennzeichnet?
•	 Die	Angabe	»links-rechts«	und	»vorwärts-rück-

Ja

Nein

wärts« der Bewegungsrichtung bei flurge-
steuerten Kranen ist nicht eindeutig (sinnfällig), 
hier hilft z. B. die Angabe der Himmelsrichtung 
oder übereinstimmende Festlegung von Farb-/
Symbol-Kennzeichnungen

9
Ist die Prüfung vor der ersten Inbetrieb nahme 
bzw. der Nachweis einer Baumusterprüfung oder die 
EG­Konformitätserklärung hinterlegt?

Ja

Nein

•	 Betriebsbereite	Krane	vor	dem	01.01.1995	:	 
Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme ( Vor-, Bau- 
und Abnahmeprüfung, ggf. Baumuster prüfung z. B. 
bei Turmdrehkranen)

•	 Betriebsbereite	Krane	(z.	B.	Fahrzeugkrane)	ab	
01.01.1995: EG-Konformitätserklärung mit  
CE-Kennzeichnung

•	 Nicht	betriebsbereite	Krane	(z.	B.	Brückenkrane)	ab	
dem 01.01.1995 (EG-Konformitätserklärung und 
Abnahmeprüfung)

•	 Krane	gemäß	EG-Maschinenrichtlinie

10

11

Ist organisiert, dass der Kranführer den Kran vor 
Arbeitsbeginn auf Funktion der Bremsen und der 
Not­Halteinrichtung sowie auf augenfällige  
Mängel prüft?
•	 Sorgen	Sie	dafür,	dass	die	tägliche	Einsatz	prüfung	

durchgeführt und ein Meldesystem  
für mögliche Mängel organisiert ist

•	 Sicherstellen,	dass	bei	ortsveränderlichen	Kranen	
Mängel in ein Krankontrollbuch eingetragen werden

Wird der Kran regelmäßig durch eine befähigte 
Person (Sachkundigen) überprüft?
•	 Es	haben	sich	Fristen	für	die	wiederkehrenden	

Ja

Nein

Ja

Nein

Berufsgenossenschaftliche
Grundsätze, Prüfbücher
und Bescheinigungen

BG-Grundsatz

Kran
Kontrollbuch
vom August 2005

Fabrik-Nr.:

Berufsgenossenschaftliche
Grundsätze, Prüfbücher
und Bescheinigungen

BGG 961
(bisherige ZH 1/317)

– MUSTER –

BGG 943
(bisherige ZH 1/29)

Prüfungen von längstens einem Jahr bewährt
•	 Liegt	ein	Kranprüfbuch	vor	und	ist	sichergestellt,	

dass es vollständig ausgefüllt wird (z. B. Stamm- Prüfbuch 
daten des Kranes)? für den Kran

•	 Dokumentation	der	Ergebnisse	der	Prüfung	und	 vom Juli 1999

Abstellung der Mängel sicherstellen
•	 Prüfung	und	Dokumentation	der	theoretischen	

Nutzungsdauer sicherstellen?

Fabrik-Nr.:

Kran-Nr.:

Firma (Betreiber):

12
Ist sichergestellt, dass die festgestellten Mängel 
behoben werden?

Ja

Nein
•	 Festlegung	zur	Meldung	und	Behebung	von	

Mängeln/Störungen treffen
•	 Verantwortlichkeiten	und	Zuständigkeiten	

regeln
•	 Wenn	Bedenken	gegen	den	Weiterbetrieb	 

bestehen, ist der Kran still zu setzen 
•	 Dokumentieren	Sie	die	Abstellung	der	Mängel

Fachausschuss
„Hebezeuge“ der BGZ

Kran-Nr.:

Firma (Betreiber):

Fachausschuss
„Maschinenbau, Hebezeuge,
Hütten- und Walzwerksanlagen“
der BGZ



Datum: Betriebs-Nummer:

13
Ist sichergestellt, dass in Arbeits­ und Verkehrsbe­
reichen Material so gelagert wird, dass ein Sicher­
heitsabstand von 0,5 m zu kraftbewegten äußeren
Teilen des Krans erhalten bleiben? 

Ja

Nein

•	 Auf	dem	Boden	sollten	entsprechende	Bereiche	ge-
kennzeichnet sein (Verkehrswege und Lagerfl ächen)

•	 Verkehrswege	für	den	Kranführer	freihalten

14
Wird berücksichtigt, dass Lasten nicht über 
Personen hinweggeführt werden?

Ja

Nein
•	 Lasten	sollten	grundsätzlich	nicht	über	Personen

hinweggeführt werden. Gegebenenfalls Einsatz 
mechanischer Schutzeinrichtungen (Schutzdach, 
Schutzgestell) vorsehen.

•	 Es	ist	verboten, bei Verwendung von kraft schlüssig 
wirkenden Lastaufnahmeeinrichtungen (z. B. Magnet-, 
Reib- oder Saugkraft ohne zu sätzliche Sicherung) Las-
ten über Personen hinwegzuführen

15
Werden beim Befördern von Personen mit 
Personen aufnahmemitteln und bei Arbeiten von 
diesen Personenaufnahmemitteln aus besondere 

Ja

Nein

Sicherheitsmaßnahmen getroffen? nicht
•	 Grundlage	enthält	der	Anhang	2	der	Betriebs-

sicherheitsverordnung und die diese konkreti-
zutreffend

sierenden technischen Regeln oder auch die 
BGR 159 »Hochziehbare Personenaufnahme-
mittel«

•	 Es	ist	sichergestellt,	dass	eine	schriftliche	Mit-
teilung, mind. 2 Wochen vor dem Einsatz an die 
Berufsgenossenschaft, deren Versicherte in die 
Personenbeförderung einbezogen sind, erfolgt 
(z. B. durch Checklisten bei der Auftragsan-
nahme, Feststellung der Zuständigkeiten, 
Bereithalten der Formulare etc.)

16
Wird für den Einsatz mit Hebezeugen geeignete 
PSA bereitgestellt und benutzt?

Ja

Nein
Zum Beispiel
•	 Kopfschutz	zum	Schutz	gegen	Anstoßen	an	ggf.	

pendelnde Lasten oder vor herunterfallenden 
Gegenständen

•	 Gehörschutz	spätestens	ab	80	dB(A)	oder	135	dB(C)
•	 Fußschutz
•	 Handschutz	z.	B.	zum	Schutz	beim	Anschlagen	

scharfkantiger Lasten
•	 Mitarbeiter	regelmäßig	zu	Tragen	der	PSA	unter-

weisen und Benutzung kontrollieren

17
Finden bei Ihnen Maßnahmen der betrieblichen 
Gesundheitsförderung statt und wird auch das 
Fahrpersonal einbezogen?

Ja

Nein

•	 Mögliche	Themen:	Rückengerechtes	Arbeiten	
(z. B. richtiges Heben und Tragen sowie richtiges 
Sitzen), gesunde Ernährung, Stressbewältigung, 
Müdigkeit, Pausengestaltung, Alkohol-/Raucher-
entwöhnung

Maßnahmen Keine Beanstandung Besichtigungsschreiben

Mündliche Vereinbarung/Beratung Anordnung


